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Beamtenrechtsrahmengesetz in der Fassung der Be
kanntmachung vom 3. 1. 1977 
Bundestags-Drucksache 
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Bundesverfassungsgericht 
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts 

Christlich Demokratische Union 

Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
vom 6. April 1968 (GBI. I S. 199) in der Fassung des 
Gesetzes zur Ergänzung und Änderung der Verfas
sung der Deutschen Demokratischen Republik vom 
7. Oktober 1974 (GBI. I S. 425) 
Die Aktiengesellschaft, Zeitschrift für das gesamte 
Aktienwesen 
das heißt 
Deutsches Richtergesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 19. 4. 1972 
Demokratie und Recht 
Deutsches Verwaltungsblatt 

Einleitung 
Einkommensteuergesetz vom 16. 10. 1934 in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 6. 12. 1981 
Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht (Leseblatt
sammlung) 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 
Fußnote 

Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma
machung vom 1. 1. 1978 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
vom 23. 5. 1949 
Gemeinschaftskommentar zum Betriebsverfassungs
gesetz (Leseblattsammlung) von Fabricius / Kraft / 
Thiele / Wiese, 1.-3. Bearbeitung, 1974 ff. 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

Handbuch der Betriebsverfassung (Loseblattausgabe) 
von Glaubrecht /Halberstadt/ Zander, 1977 ff. 
Handelsgesetzbuch vom 10. 5. 1897 
Gesetz über den vaterländischen Hilfsdienst vom 
5.12.1916 
herrschende Meinung 
Halbsatz 

Industriegewerkschaft 
im Sinne 
in Verbindung mit 

Juristische Schulung 
Juristenzeitung 

Kritische Justiz 
Kommunistische Partei Deutschlands 
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Leg.Per. 
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MitB 
MitbestG 1976 

m. w. N. 

n. F. 
NJW 
NSDAP 

OVG 
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RAG 
RdA 
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RVO 

SAE 
SG 

SPD 

TVVO 

u. a. 
u. ä. 

Verf. 
VG 
VKGO 
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Kontrollratsgesetz Nr. 22  (Betriebsrätegesetz) vom 
10. 4. 1946 
Kündigungsschutzgesetz vom 25. 8. 1969 
Körperschaftssteuergesetz vom 31. 8. 1976 in der Fas
sung der Bekanntmachung vom 10. 12. 1981 

Landesarbeitsgericht 
Legislaturperiode 
Leitsatz 
baden-württembergisches Landespersonalver
tretungsgesetz in der Fassung vom 1. 10. 1975 

Die Mitbestimmung 
Mitbestimmungsgesetz, Gesetz über die Mitbestim
mung der Arbeitnehmer vom 4. 5. 1976 
mit weiteren Nachweisen 

neue Fassung 
Neue Juristische Wochenschrift 
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

Oberverwaltungsgericht 

Parteiengesetz vom 24. 7. 1967 
Preußisches Gesetzblatt 

Reichsarbeitsgericht 
Recht der Arbeit 
Reichsehrengerichtshof 
Reichsgesetzblatt 
Randnummer 
Reichsversicherungsordnung vom 19. 7. 191 1 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 15. 12. 1924 

Sammlung arbeitsrechtlicher Entscheidungen 
Soldatengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. 8. 1975 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

Verordnung über Tarifverträge, Arbeiter- und An
gestelltenausschüsse und Schlichtung von Arbeits
streitigkeiten (Tarifvertragsverordnung) vom 23. 12. 
1918 

unter anderem 
und ähnliche(s) 

Verfasser 
Verwaltungsgericht 
Geschäftsordnung der Volkskammer der Deutschen 
Demokratische Republik vom 7. Oktober 1974 (GBI. I 
s. 469) 
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wo 

WRV 

z . B .  
ZDG 

ZfA 
ZfBergR 
ZPO 

ZRP 

Abkürzungsverzeichnis 

Wahlordnung, Erste Verordnung zur Durchführung 
des Betriebsverfassungsgesetzes vom 16. 1. 1972 
Weimarer Reichsverfassung, deutsche Verfassung 
vom 11. 8. 1919 

zum Beispiel 
Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverwei
gerer (Zivildienstgesetz) in der Fassung der Bekannt
machung vom 9. 8. 1973 
Zeitschrift für Arbeitsrecht 
Zeitschrift für Bergrecht 
Zivilprozeßordnung in der Fassung vom 12. 9. 1950 
Zeitschrift für Rechtspolitik 

Die im übrigen verwendeten Abkürzungen entsprechen Kirchner, Abkür
zungsverzeichnis der Rechtssprache, 3. Auflage 1983. 



Erstes Kapitel 

Grundlagen zu § 74 II 3 BetrVG 

§ 1 Einleitung 

I. Themenbegrenzung 

„Politisch Lied, ein garstig Lied" - dieses geflügelte Wort1 , so könnte 
man meinen, gilt auch2 im Betrieb. Dort nämlich haben, so ordnet es 
§ 74 II 3 BetrVG an, Arbeitgeber und Betriebsrat j ede parteipolitische 
Betätigung zu unterlassen. Die Befassung mit Angelegenheiten tarifpo
litischer, sozialpolitischer und wirtschaftlicher Art, welche den Betrieb 
oder seine Arbeitnehmer unmittelbar berühren, läßt j edoch § 74 II 3 ,  
Hs .  2 BetrVG zu. Für die Behandlung von Themen auf der Betriebs
und Abteilungsversammlung erklärt § 45 Satz 1, Hs. 2 BetrVG die 
Grundsätze des § 74 II BetrVG und somit auch das Verbot parteipoliti
scher Betätigung des § 74 II 3 BetrVG für anwendbar. Die Personalver
tretungsgesetze enthalten entsprechende Vorschriften, vgl. §§ 51 ,  66 I 3 
BPersVG, §§ 52, 67 I 3 bad.-württ. LPVG. 

Wird diese Abhandlung auf das betriebsverfassungsrechtliche Verbot 
parteipolitischer Betätigung im Betrieb beschränkt, kommt damit schon 
zum Ausdruck, daß nur ein Ausschnitt eines noch umfassenderen Pro
blembereichs behandelt werden soll. Begreift man als übergreifende 
Fragestellung diejenige nach der Zulässigkeit von „Politik im Betrieb" 3 

überhaupt, so wird erkennbar, welche Problemfelder hier nur insoweit 
miteinbezogen werden, als es für das Verständnis und die Auslegung 
des betriebsverfassungsrechtlichen Verbots parteipolitischer Betätigung 
notwendig erscheint. Dabei handelt es sich zum einen um die politische 
Betätigung des Arbeitnehmers im Rahmen des Arbeitsverhältnisses\ 
zum anderen um den noch umfassenderen Fragenkreis der Meinungs
freiheit im Arbeitsverhältnis5• 

2• 

' Vgl. Büchmann, S. 140. 
2 Vgl. Goethes Faust I ,  Szene „Auerbachs Keller" , Vers 2092. 
3 So der gleichnamige Aufsatz von Meisel in RdA 1976, 38. 
4 Vgl. dazu Otto, S. 78 ff. 
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Auch soweit der Zusammenhang zwischen der parteipolitischen Betä
tigung und der betriebsverfassungsrechtlichen Friedenspflicht näher dar
gestellt wird, soll der Begriff des Betriebsfriedens so verwendet wer
den, wie es der herrschenden Lehre entspricht6• Eingehend behandelt 
werden j edoch der Tatbestand des Verbots der parteipolitischen Betäti
gung im Betrieb nach § 74 II 3 BetrVG sowie die Rechtsfolgen bei einem 
Verstoß gegen das Verbot, j eweils einschließlich der damit verbundenen 
Streitfragen. Soweit im Rahmen der Betriebsversammlung (§§ 42--46 
BetrVG) spezifische Probleme des Verbots parteipolitischer Betätigung 
auftreten - etwa hinsichtlich der zulässigen Themen, des Adressaten
kreises des Verbots oder der Möglichkeit von Politikerauftritten - wer
den diese ebenfalls Gegenstand ausführlicher Erörterungen sein. 

II, Problemstellung 

Es scheint in der Natur des Themas zu liegen - die politische Brisanz 
ist offensichtlich7 -, daß es mitunter durch Reizworte angegangen wird. 
So lautet ein gängiger, schlagwortartig formulierter8 Vorwurf gegen die 
rechtlich eingeschränkte Möglichkeit, sich im Betrieb politisch betätigen 
zu können : ,,Demokratie darf nicht am Werkstor enden." Weiter wird 
von einer Karikatur berichtet9, auf der die durch das Fabriktor gehen
den Arbeitnehmer von einem neben dem Werkstor stehenden großen 
Schild gewarnt werden: ,,Achtung! Sie verlassen den demokratischen 
Sektor der Bundesrepublik Deutschland10 !" 

Derart geschmäht, sieht sich das Verbot parteipolitischer Betätigung 
kritisiert als dem Klasseninteresse des Unternehmers dienend1 1 und 
dazu bestimmt, den Betrieb möglichst politisch keimfrei zu halten. 

s Hierzu aus neuerer Zeit Bäumer, BlStSozArbR 1981 ,  337; Schaub, RdA 
1979, 137 sowie die Monographie von Voll, Meinungsfreiheit und Treuepflicht, 
Diss. Mannheim 1975. 

6 Vgl. dazu etwa Dietz / Richardi, § 74 Rn. 42---48, der weitgehend die Er
gebnisse der Arbeit von Germelmann, Der Betriebsfrieden in der Betriebs
verfassung, zugrunde legt; weiterhin W, Blomeyer, ZfA 1972, 85. Zum neuen 
individualrechtlichen Betriebsfriedensbegriff des BAG vgl. BAG DB 1983, 
2578, 

1 Däubler, Bd. I ,  6 .3 .2.2. 
8 Zitiert bei Buchner, ZfA 1982, 49, 
9 Joachim, in: Posser / Wassermann, S. 255 (256) . 
10 Mit dieser Parole demonstrierte auch der wegen seiner parteipolitischen 

Betätigung gekündigte Arbeitnehmer in der Entscheidung BAG DB 1983, 2578. 
Dies wurde bei der nach § 626 BGB vorzunehmenden Interessenabwägung zu 
seinem Nachteil berücksichtigt, 

1 1 R. Hoffmann, KJ 1969, 71 (78) ; Ladeur, KJ 1970, 231 ff. 
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Sachlicher formuliert der DGB 12 seine Forderung nach einer Ein
schränkung des Verbots parteipolitischer Betätigung. Er hält den Be
trieb nicht nur für einen Wirtschafts-, sondern auch für einen Lebensbe
reich, der von unserer demokratisch strukturierten Gesellschaft nicht 
einfach losgelöst betrachtet und als ein Bereich angesehen werden 
dürfe, in dem staatsbürgerliche Rechte - gemeint sein dürfte die durch 
Art. 5 GG garantierte Meinungsfreiheit - nicht gelten. 

Demgegenüber argumentieren diejenigen, die das Verbot parteipoliti
scher Betätigung für rechtspolitisch sinnvoll halten, damit, der Betrieb, 
insbesondere die Betriebsversammlung, dürfe nicht zum Ort13, zur 
„Plattform" 14 oder gar zum „Tummelplatz" 15 parteipolitischer Agitation 
und Propaganda werden. Das Verbot parteipolitischer Betätigung hin
dere Arbeitgeber und Betriebsrat daran, ihre Stellung im Betrieb zu
gunsten einer parteipolitischen Richtung zu mißbrauchen16. 

Es gibt aber auch Stimmen, die eine größere Gelassenheit und mehr 
Toleranz in den Arbeitsbeziehungen bei politischer Betätigung verlan
gen11. 

Daß solche unterschiedlichen Vorverständnisse erheblich voneinander 
abweichende Interpretationen des Rechtsinstituts des Verbots der par
teipolitischen Betätigung nach sich ziehen18 , leuchtet insbesondere ange
sichts mannigfacher politischer Handlungsmöglilchkeiten19 ohne weite
res ein. 

So ist auch die Diskussion um die Interpretation des Verbots partei
politischer Betätigung seit seiner Verankerung in § 51 Satz 2 BetrVG 
1952 bis heute nicht abgeklungen. Neben einer Vielzahl von Aufsätzen 
liegen bisher auch drei monographische Abhandlungen211, davon zwei21 

aus neuerer Zeit vor. 

12 In : Grundsätze des DGB zur Weiterentwicklung des Betriebsverfassungs
rechts, 1983, S. 10. 

13 Meise!, RdA 1976, 38 (39) . 
14 Abgeordneter Ruf (CDU/CSU) , in: Stenographischer Bericht der 101 .  Sit

zung des Deutschen Bundestages - 6. Wahlperiode - vom 11. 2. 1971, S .  5813 
(A). 

15 Abgeordneter Ziegler (CDU/CSU), in: Stenographischer Bericht der 101. 
Sitzung des Deutschen Bundestages - 6. Wahlperiode - vom 11. 2. 1971, S. 
5836 (A). 

16 K. Molitor, BB 1955, 167. 
17 Otto, Anm. zu ArbG Iserlohn, EzA Art. 5 Nr. 4, S. 24 a; Otto, AuR 1980, 

289. 
18 Vgl. Gnade / Kehrmann / Schneider / Blanke, § 74 Rn. 25-36 einerseits, 

Kammann / Hess / Schlochauer, § 74 Rn. 32-39 andererseits . 
19 Vgl. die Beispiele bei Glaubitz, BB 1972, 1277 und Hacker, DB 1963, 962 

(964) . 




